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Amtsblatt 
der Stadt Merseburg 
 

 
 
 

 

Bekanntmachungen 
 

 
Übersicht der gefassten Beschlüsse der 7. Sitzung des  
Stadtrates Merseburg vom 10.12.2015: 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
Beschluss Nr. 66/07 SR/15 – 039/BV/15 
Hauptsatzung der Stadt Merseburg 
• mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 67/07 SR/15 – 073/BV/15 
Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze 
der Stadt Merseburg für das Jahr 2016 
(Hebesatzsatzung) 
• mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 68/07 SR/15 – 071/BV/15 
Parkgebührenordnung der Stadt Merseburg 
• mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 69/07 SR/15 – 076/BV/15 
Kostenbeiträge für die Förderung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen 
der Stadt Merseburg  
• mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 70/07 SR/15 – 078/BV/15 
Haushaltskonsolidierung (Personalkosten)  
• einstimmig beschlossen 
 
Beschluss Nr. 71/07 SR/15 – 075/BV/15 
Gesundes Frühstück 2016                 
• mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 72/07 SR/15 – 074/BV/15 
Kulturelle Vorhaben 1. Quartal 2016 einschließlich des 
47. Merseburger Schlossfestes und des Planetariums 
• mehrheitlich beschlossen 
 
Beschluss Nr. 73/07 SR/15 – 080/BV/15 
Vorfristige Mittelfreigabe für I-16E006, Software 
DMS-Rechnungsworkflow 
• mehrheitlich beschlossen  
 
Beschluss Nr. 74/07 SR/15 – 0079/BV/15 
Überplanmäßige Ausgabe von Zuschüssen an freie 
Träger der Kindereinrichtungen  
• einstimmig beschlossen 
 
Beschluss Nr. 75/07 SR/15 – 070/BV/15 
Straßennamenbezeichnung für die neuen Planstraßen  
 

 
und die Privatwege im Bebauungsplan Nr. 1 in Merseburg, 
OT Geusa, Wohngebiet Knapendorfer Weg 
• einstimmig beschlossen 
 
gez. i.V Heimbach  gez. Werner  
Bühligen                                             Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister  
              
Beschluss-Nr. 66/07 SR/15 
Hauptsatzung der Stadt Merseburg 
 
Der Stadtrat hat die Hauptsatzung der Stadt Merseburg 
beschlossen. 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 32 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 29 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 3 
. mehrheitlich beschlossen 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach   gez. Werner 
Bühligen                                             Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister    
 
Beschluss-Nr.: 67/07 SR/15 
Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze der 
Stadt Merseburg für das Jahr 2016 (Hebesatzsatzung) 
 
Der Stadtrat hat die Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-
Hebesätze der Stadt Merseburg für das Jahr 2016 (Hebesatz-
satzung) beschlossen. (Seite 5) 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 37 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 30 
Nein-Stimmen: 7 
Enthaltungen: 0 
. mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach   gez. Werner 
Bühligen                                             Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
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Beschluss-Nr. 68/07 SR/15 
Parkgebührenordnung der Stadt Merseburg 
 
Der Stadtrat hat: 

1. die Änderung der Parkgebührenordnung mit 
Wirkung zum 01.03.2016 entsprechend Anlage 
1 (Seite 4/5) 

2. die Änderung zum Pachtvertrag über die 
gebührenpflichtigen Parkplätze mit der 
Merseburger Verkehrs- und Versorgungs- 
GmbH zum 01.03.2016  

beschlossen. 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 37 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen: 1 
Enthaltungen: 1 
. mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen des Stadtrates am 
10.12.2015 
Merseburg, den 11.12.2015  
gez. i.V. Heimbach        gez. Werner 
Bühligen                                    Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 69/07 SR/15 
Kostenbeiträge für die Förderung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege-
stellen der Stadt Merseburg  
 
Der Stadtrat hat zum 01.01.2016 die Erhebung von 
Kostenbeiträgen in Tageseinrichtungen und Tages-
pflegestellen der Stadt Merseburg gemäß der beilie-
genden Anlage beschlossen. (Seite 3) 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 37 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 31 
Nein-Stimmen: 2 
Enthaltungen: 3 
. mehrheitlich beschlossen 
 
Gemäß § 33 KVG LSA Mitwirkungsverbot hat ein 
Mitglied des Stadtrates weder an der Beratung noch an 
der Abstimmung teilgenommen. 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach        gez. Werner 
Bühligen                                    Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr.: 70/07 SR/15 
Haushaltskonsolidierung (Personalkosten)  
 
Der Stadtrat hat beschlossen: 
In der Stadtverwaltung Merseburg werden in den Jahren 
2016 und 2017 keine Neueinstellungen für dauerhafte zu 
besetzende Stellen mit folgenden Ausnahmen  

 
vorgenommen: 
 

1. die Ausbildung von Auszubildenden im Beruf der/des 
Verwaltungsfachangestellten sowie deren Übernahme 
bei entsprechender Eignung und freier Planstelle; 

2. die Einstellung eines Betriebswirtes/in mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium; 

3. die Einstellungen eines Beamten/in im 
feuerwehrtechnischen Dienst; 

4. im Ausnahmefall kann der Hauptausschuss weiteren 
Einstellungen zustimmen. 
 

Abstimmung: 
Anwesend: 36 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 36 
Nein-Stimmen: 0 
Stimmenthaltungen: 0 
. einstimmig beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach   gez. Werner 
Bühligen                                             Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 71/07 SR/15 
Gesundes Frühstück 2016 
 
Der Stadtrat hat für das Haushaltsjahr 2016 19.000,00 € als 
vorfristige Mittelfreigabe für das „Gesunde Frühstück“ an den 
Merseburger Grundschulen beschlossen. 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 36 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 30 
Nein-Stimmen: 3 
Enthaltungen: 3 
. mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach   gez. Werner 
Bühligen                                             Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr.: 72/07 SR/15 
Kulturelle Vorhaben 1. Quartal 2016 einschl. des 47. 
Merseburger Schlossfestes und des Planetariums 
 
Der Stadtrat hat die Durchführung der nachstehenden Projekte 
mit folgenden Saldi beschlossen: 
 

1. 04.02.2016 Lachen in drei Gängen  
Saldo: - 1.000 EUR 

2. 06.03.2016 Musik zur Kaffeezeit  
Saldo: + 550 EUR 

3. 06.-10.03.2016 24. Festtage des Puppentheaters  
Saldo: - 4.800 EUR 

4. 12.03.2016 Philharmonisches Konzert  
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Saldo: - 2.500 EUR 

5. 10.-12.06.2016 47. Merseburger Schlossfest  
Saldo: - 42.000 EUR 

6. Planetarium  
Saldo: + 500 EUR 

7. Jan./Febr./März Literarische Nachmittage in der 
Stadtbibliothek  
Saldo: - 500,00 EUR 

 
Abstimmung: 
Anwesend: 36 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 35 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 1 
. mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach        gez. Werner 
Bühligen                                    Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 73/07 SR/15 
Vorfristige Mittelfreigabe für I-16E006, Software 
DMS- Rechnungsworkflow 
 
Der Stadtrat hat die vorfristige Mittelfreigabe aus dem 
Haushalt 2016 für investive Auszahlungen zum Erwerb 
des Softwaremoduls Rechnungsworkflow für das Finanz-
buchhaltungs-programm Navision von Infoma in Höhe 
von insgesamt 41074,00 Euro beschlossen. 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 36 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 29 
Nein-Stimmen: 5 
Enthaltungen: 2 
. mehrheitlich beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach        gez. Werner 
Bühligen                                    Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 74/07 SR/15 
Überplanmäßige Ausgabe von Zuschüssen an freie 
Träger der Kindereinrichtungen 
 
Der Stadtrat beschließt zur Finanzierung der Kinderbe-
treuung 2015 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
142.400,00 €. 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 36 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 36 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 

 
. einstimmig beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach   gez. Werner 
Bühligen                                             Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 75/07 SR/15 
Straßennamenbezeichnungen für die neuen Planstraßen und 
die Privatwege im Bebauungsplan Nr. 1, in Merseburg, OT 
Geusa, Wohngebiet Knapendorfer Weg  
 
Der Stadtrat hat beschlossen für die neuen Planstraßen und die 
Privatwege im B-Plan Nr. 1, in Merseburg, OT Geusa, 
Wohngebiet Knapendorfer Weg die Straßennamenbezeich-
nungen 
Planstraße A - Am Weinbergsrain 
Planstraße B - An der Heerstraße 
zu vergeben. 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 36 
Stimmberechtigt: 41 
Ja-Stimmen: 36 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
. einstimmig beschlossen 
 
Beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 
10.12.2015 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach   gez. Werner 
Bühligen                                             Stadtratsvorsitzender 
Oberbürgermeister 
 
Anlage zum Beschluss des Stadtrates 076 / BV / 15 
Kostenbeiträge für die Förderung und Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen der 
Stadt Merseburg (Angaben in Euro pro Monat) 
 
Kostenbeiträge ab 01.01.2016 gemäß §13 (4) KiFöG 

Betreuungszeit 
             5 Stunden         8 Stunden      10 Stunden 

 
Kinderkrippe 
1. Kind (KK)  
2. Kind (KK)  
3. Kind frei 
 
Kindergarten 
1. Kind 
(Kiga)  
2. Kind 
(Kiga/KK)  
3. Kind frei 

 
 
121,00 
72,60 
 
 
 
86,00 
 
51,60 

 
 
144,00 
86,40 
 
 
 
104,00 
 
62,40 

 
 
167,00 
100,20 
 
 
 
121,00 
 
72,60 

 
Betreuungszeit 

  Frühhort      5 Stunden       6 Stunden 
 
Hort 
 

 
14,00 

 
46,00 

 
58,00 
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Anlage zum Beschluss des Stadtrates Nr. 68/07 SR/15 
Parkgebührenordnung der Stadt Merseburg 
 

Parkgebührenordnung der Stadt Merseburg 
(Parkgebührenordnung) 

 

Auf der Grundlage des § 8 Abs. 1des   Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVGLSA)vom 17. 
Juli 2014 (GVBl. LSA S. 888 und § 6a Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. 
März 2003 (BGBl. I S. 919), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.06.2015 (BGBl. I S. 904) sowie der Verordnung 
über Parkgebühren (ParkG VO) vom 04. August 1992 (GVBl. LSA S. 645), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. 
Dezember 2001 (GVBl. LSA S. 540) beschließt der  Stadtrat  für die Stadt Merseburg folgende Gebührenordnung. 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Parkgebührenordnung umfasst gemäß Übersichtsplan: 
- im Norden: Lindenstraße, Weiße Mauer, An der Hoffischerei, Hälterstraße, 

Unteraltenburg, Georgstraße, Oberaltenburg, Mühlberg, 
- im Süden: Bundesstraße 181, 

- im Osten: die Saale, den Neumarkt und die Meuschauer Straße 
- im Westen: Weißenfelser Straße, Teichstraße, Gleisanlage Deutsche Bahn AG. 

Die Flächen der Straßen mit ihren Parkierungsanlagen sind eingeschlossen. Die gebührenpflichtigen Parkflächen sind 
zeitlich unbegrenzt nutzbar. Eine angemessene Anzahl von Stellplätzen können durch Dauerparker genutzt werden. 

 
§ 2 

Parkplatzgebühren 
(1) In der Stadt Merseburg werden für das Parken auf Parkflächen von öffentlichen Straßen und Plätzen mit Parkuhren 

oder Parkscheinautomaten Parkgebühren erhoben. Die Parkgebühren für das Kurzzeitparken werden in der Zeit von 
Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr erhoben. 

(2) Die Gebühren für das Kurzzeitparken an Parkuhren oder Parkscheinautomaten betragen: 
- 0,50 Euro je angefangene halbe Stunde 

Die Parkgebühren sind an den Parkuhren oder Parkscheinautomaten ausgewiesen. 
Die Mindestgebühr beträgt 0,50 Euro. 

Die Höchstparkdauer wird auf 5 Stunden festgelegt. 
 

Für die Parkplätze Lauchstädter Straße 6 (P6 Stadtverwaltung), Hälterstraße (P1 Schlossparkplatz) und Schulstraße (P3 
Zentrum) gilt für die erste halbe Stunde die Brötchentaste. 

 
(3) Die Parkplatzgebühren für Dauerparker betragen: 

- pro Monat 30 Euro 
- pro Jahr 320 Euro. 

 
§ 3 

Gebührenschuldner 
Gebührenschuldner ist derjenige, wer ein Fahrzeug auf der öffentlichen Parkfläche parkt. 

 
§ 4 

Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 
(1) Die Gebührenschuld entsteht für Kurzzeitparker mit dem Parken eines Fahrzeuges auf der öffentlichen Parkfläche in 

der Zeit von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 17 Uhr. Die Gebühr wird mit der Entstehung fällig. 
 

(2) Die Gebührenschuld für Dauerparker entsteht mit dem Parken eines Fahrzeuges auf der öffentlichen Parkfläche. Die 
Gebühr wird innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
 
 

(3) Wird eine auf Zeit genehmigte Dauerparkkarte nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen, so besteht kein 
Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. Bei Kündigung der Dauerparkkarte besteht Anspruch auf 

Rückerstattung erst ab dem auf die Kündigung folgenden Monat. 
 

§ 5 
Billigkeit 
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Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können entsprechend § 13 a KAG-LSA ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz 

oder zum Teil erlassen werden. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

Die Parkgebührenordnung tritt am 01.03.2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Parkgebührenordnung vom 01.10.2009 außer Kraft. 

 
Merseburg, den 15.12.2015 
gez. i.V. Heimbach 
Bühligen 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 

Anlage zum Beschluss des Stadtrates Nr. 67/07 SR/15 
Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze der Stadt Merseburg für das Jahr 2016 (Hebesatzsatzung) 
 

Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze 
der Stadt Merseburg für das Jahr 2016 

(Hebesatzsatzung) 
 
Aufgrund § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 
2014, S. 288) und §§ 2 und 3 Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2014 (GVBl. 
LSA 2014. S. 522) und §§ 1 und 25 Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), und §§ 1, 4 und 16 Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 01.04.2015 (BGBl. I S. 434) beschließt der Stadtrat der Stadt Merseburg folgende Satzung: 
 

§ 1 
Die Hebesätze für Realsteuern werden für das Gebiet der Stadt Merseburg für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt 

festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)   366 v. H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B)     436 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer        404 v. H. 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 

 
Merseburg, den 11.12.2015 
gez. i.V. Heimbach 
Bühligen 
Oberbürgermeister 
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Beschluss-Nr. 64/06 SR/15  
Unentgeltliche Übertragung von 
Grundstücksteilflächen  
 
Der Stadtrat beschließt:  
 
1. die unentgeltliche Übertragung des kommunalen 
Grundstückes der Gemarkung  Merseburg, Flur 5, 
Flurstück 1884 mit einer Teilfläche von ca. 4.100 m² an 
den  Landkreis Saalekreis, Domplatz 9, 06217 Merseburg.  
  
2. die unentgeltliche Übertragung des Grundstückes der 
Gemarkung Merseburg Flur 5, Flurstück 63/14 mit einer 
Teilfläche von ca. 216 m² vom Landkreis Saalekreis an die 
Stadt Merseburg.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 37  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 37  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
. einstimmig beschlossen  
 
Beschlossen in der nichtöffentlichen Sitzung des 
Stadtrates am 29.10.2015  
 
Merseburg, den 30.10.2015 
gez. Bühligen          gez. Werner 
Oberbürgermeister         Stadtratsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beschluss-Nr.65/06 SR/15  
Veräußerung eines Erbbaurechtes  
 
Der Stadtrat stimmt der Veräußerung des Erbbaurechtes 
am Grundstück in Merseburg, Oberaltenburg 4 
(eingetragen im Grundbuch von Merseburg des AG 
Merseburg Blatt 5405) zu.  
 
Abstimmung:  
Anwesend: 37  
Stimmberechtigt: 41  
Ja-Stimmen: 34  
Nein-Stimmen: 2  
Enthaltungen: 1  
. mehrheitlich beschlossen  
 
Beschlossen in der nichtöffentlichen Sitzung des 
Stadtrates am 29.10.2015 
 
Merseburg, den 30.10.2015 
gez. Bühligen          gez. Werner 
Oberbürgermeister         Stadtratsvorsitzender 
 
 
Beschluss 09/SS BA /15 
Vergabe Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die 
Freiwillige Feuerwehr OT Beuna  
 
Der Bauausschuss hat die Vergabe des Löschgruppen-
fahrzeuges LF 10 beschlossen. 
 
Abstimmung: 
Anwesend: 9 
Stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen: 9 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
. Einstimmig beschlossen 
Beschlossen in der nichtöffentlichen Sondersitzung des 
Bauausschusses am 01.12.2015 
 
Merseburg, den 02.12.2015 
gez. Bühligen 
Oberbürgermeister 
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